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Ritter Schorsch sticht zu

Die Schwierigkeiten wachsen,

je näher man dem Ziele
kommt. Goethe

Die verschmähte Variante

Denkbar und mehr als denkbar - wäre nach der Entführung der
Swissair-Maschine (und der andern Flugzeuge) am 6. September
angesichts des zunächst auf 72 Stunden befristeten Ultimatums das

Folgende gewesen:

^ daß erstens der Bundesrat erklärt hätte, im schweizerischen Rechts¬

staat herrsche Gewaltentrennung, was der Regierung verbiete, in
schwebende oder abgeschlossene Justizfälle einzugreifen - es sei denn,
sie erhalte dazu in politischen oder militärischen Krisenfällen
Vollmachten durch die Bundesversammlung;

^ daß zweitens der Bundesrat im Hinblick auf den kriegsähnlichen
Gewaltakt, der geschehen war, die Vereinigte Bundesversammlung nach
Bern einberufen hätte, um sich für Verhandlungen mit den
mitbetroffenen Staaten und den Exponenten der Erpresser befristete und

genau umschriebene Vollmachten erteilen zu lassen;

^ daß drittens der Bundesrat sich unverzüglich der in Bern akkreditier¬
ten nahöstlichen Botschafter erinnert, sie ins Bundeshaus kommandiert
und ihnen eröffnet hätte, man akzeptiere die politischen
Insolvenzerklärungen gegenüber den Freischärlern nicht; Jordanien zum
Beispiel trage die staatliche Mitverantwortung an den Taten auf seinem

Territorium, solange es eine Regierung, eine Verwaltung und diplomatische

Vertretungen in der Umwelt unterhalte;

und daß viertens der Bundesrat von allem Anfang an zu verstehen
gegeben hätte, der Charakter dieser punktuellen Guerilla-Kriegführung
lasse einzig und allein gemeinsame Abwehrmaßnahmen und gemeinsame

Zugeständnisse der betroffenen Staaten zu.

Man hätte, wäre dies gesagt und getan worden, nicht von einem Zwiespalt

zwischen den unmittelbaren Geboten der Humanität und dem

Rechtsstaat reden und sich solcherart rechtfertigen müssen; vielmehr
wäre in die Klarheit und Entschiedenheit dieser Frontstellung auch die

größte Chance für die Humanität eingeschlossen gewesen. Und es

hätte dann auch die - nun unvermeidliche - Frage ausbleiben können,
wie es denn in noch massivern Erpressungsfällen um die politische
Entscheidung bestellt sei. Das ist keine Frage von schießwütigen
Kriegsgurgeln; es ist die Frage jedes schlichten Milizers, der wissen möchte,
wie sein WK zu verstehen sei.
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